
Niedersächsische Verordnung 
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 

Vom 8. Mai 2020 

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit den §§ 28, 29 
und 30 Abs. 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 
2000 (EGEL I S. J 045), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 27. März 2020 (BGB!. I S. 587), in Verbindung 
mit § 3 Nr. 1 der Subdelegationsverordnung vom 9. Dezember 
2011 (Nds. GVBL S. 487), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 17. März 2017 [Nds. GVBI. S. 65), wird verordnet: 

Artikel 1 

Niedersächsische Verordnung 
über infektionsschützende Maßnahmen 
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus 

§ 1

Verhaltensregeln, Schließung von Einrichtungen, 
Durchführung von Veranstaltungen 

(1) Jede Person hat physische Kontakte zu anderen Men­
schen, die nicht zu den Angehörigen des eigenen Hausstandes 
gehören, auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. 

[2) 'Ausgenommen von Absatz 1 ist die private Betreuung 
von höchstens fünf Kindern, die nicht zum Hausstand der be­
treuenden Person gehören; die Betreuung ist auf Tagesab­
schnitte beschränkt und der Betreuungszeitraum darf nicht 
länger als drei Monate betragen. 2Eigene betreute Kinder der 
betreuenden Person sind auf die Höchstzahl von Kindern 
nach Satz 1 anzurechnen. "Die betreuten Kinder dürfen insge­
samt aus höchstens drei unterschiedlichen Hausständen stam­
men. 'Scheidet ein Kind während des Betreuungszeitraums 
aus der Betreuung aus, so ist es gleichwohl weiterhin auf die 
Höchstzahl von Kindern nach Satz 1 anzurechnen. 5Die be­
treuende Person hat geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 
die Gefahr einer Infektion der eigenen Person und der betreu­
ten Kinder mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 zu vermin­
dern. "Während des gesamten Betreuungszeitraums hat die 
betreuende Person die Zeiten, in denen sie Kinder nach Satz 1 
betreut. sowie die Namen, Vornamen und die Anschrift aller 
betreuten Kinder in geeigneter Weise zu dokumentieren und 
drei Wochen nach der letzten Betreuung des Kindes aufzube­
wahren, damit etwaige Infektionsketten im Fall der Ausbrei­
tung des Corona-Virus SARS-CoV-2 nachverfolgt werden kön­
nen. 'Die Dokumentation ist dem Gesundheitsamt auf Verlan­
gen vorzulegen. "Ein Kind darf nur betreut werden, wenn eine 
Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter mit 
der Dokumentation nach Satz 6 einverstanden ist. 

(3) Für den Publikumsverkehr und Besuche sind geschlossen:

1. Bars, Clubs, Diskotheken und ähnliche Einrichtungen,

2. Theater, Opern, Konzerthäuser, Kulturzentren und ähnli­
che Einrichtungen, unabhängig von der jeweiligen Träger­
schaft und den Eigentumsverhältnissen,

3. Messen, Kinos, Freizeitparks, Spezialmärkte, Spielhallen,
Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche Einrich­
tungen, jeweils sowohl innerhalb als auch außerhalb von
Gebäuden,

4. Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen
sowie die Straßenprostilution,

5. öffentliche und private Sportanlagen, Schwimm- und Spaß­
bäder, Fitnessstudios, Saunen und ähnliche Einrichtungen,

6. Indoor-Spielplätze, Kletterhallen und ähnliche Einrichtun­
gen.

7. (gestrichen}

(3 a) Die Durchführung von und die Teilnahme an touristi­
schen Busreisen sind verboten. 

[4) 'Betreiberinnen und Betreibern von Beherbergungsstät­
ten und ähnlichen Einrichtungen sowie von Hotels ist es un­
tersagt, Personen zu touristischen Zwecken zu beherbergen. 
2Privaten und gewerblichen Vermieterinnen und Vermietern 
von Ferienwohnungen und Ferienhäusern sowie Betreiberin­
nen und Betreibern von Campingplätzen, Wohnmobilstell­
plätzen und Bootsliegeplätzen ist es gestattet, Personen zu 
touristischen Zwecken zu beherbergen, wenn die jeweiligen 
Anforderungen der Sätze 3 und 4 eingehalten werden; ansons­
ten ist ihnen die Beherbergung verboten. 'Ferienwohnungen 
und Ferienhäuser dürfen jeweils innerhalb eines Zeitraums 
von sieben Tagen nur von einem Gast und dessen Mitreisen­
den genutzt werden. 'Eine Person im Sinne des Satzes 2, die 
jeweils mehr als eine Parzelle eines Campingplatzes oder ei­
nes Wohnmobilstellplatzes oder jeweils mehr als einen Boots­
liegeplatz vermietet, darf insgesamt nicht mehr als die Hälfte 
der Zahl aller ihrer Parzellen und Bootsliegeplätze auf dem 
Gebiet einer Gemeinde gleichzeitig vermieten. 'Unabhängig 
von den Anforderungen des Satzes 4 ist die Beherbergung auf 
Parzellen auf einem Campingplatz oder auf Bootsliegeplätzen, 
die ganzjährig oder für die Dauer der Saison vermietet sind, 
gestattet. 

(5) 'Verboten sind Zusammenkünfte in Vereinseinrichtun­
gen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie alle 
öffentlichen Veranstaltungen. 2Auch der Besuch der Zusam­
menkünfte und öffentlichen Veranstaltungen nach Satz 1 ist 
verboten. "Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Sitzungen der 
kommunalen Vertretungen, Gremien, Fraktionen und Gruppen 
sowie des Landtages und seiner Ausschüsse, Gremien und 
Fraktionen. ·1Für eine ausschließlich gastronomische Nutzung 
eines Restaurationsbetriebs in einer Vereinseinrichtung, ins­
besondere einer Vereinsgaststätte, ist§ 6 anzuwenden. 

(5 a) Abweichend von Absatz 5 Salz 1 können gewählte 
Gremien von öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie von 
Vereinen, Initiativen oder anderen ehrenamtlichen Zusam­
menschlüssen Sitzungen und Zusammenkünfte durchführen. 
wenn sichergestellt ist, dass jede Person beim Betreten und 
Verlassen der Einrichtung sowie beim Aufenthall in der Ein­
richtung einen Abstand von mindestens 1, 5 Metern zu jeder an­
deren Person, die nicht zum eigenen Hausstand gehört, einhält. 

(5 b) Abweichend von Absatz 5 Satz 1 sind kommunale, po
litische und wissenschaftliche Veranstaltungen, insbesondere 
im Rahmen von Bürger- und Volksbegehren, oder in Rechts­
vorschriften vorgesehene Veranstaltungen zulässig, wenn sicher­
gestellt ist, dass jede Person beim Betreten und Verlassen der 
Einrichtung sowie beim Aufenthalt in der Einrichtung einen 
Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, 
die nicht zum eigenen Hausstand gehört, einhält. 

(6) 'In jedem Fall bleiben mindestens bis zum Ablauf des
31. August 2020 verboten Veranstaltungen, Zusammenkünfte
und ähnliche Ansammlungen von Menschen mit 1 000 oder
mehr Teilnehmenden, Zuschauenden und Zuhörenden und 
unabhängig von der Anzahl der Teilnehmenden alle Volks­
feste, Kirmesveranstaltungen, Festivals, Dorf-, Stadt-, Straßen­
und Schützenfeste und ähnliche Veranstaltungen. 2Auch der 
Besuch der in Satz 1 genannten Veranstaltungen ist verboten.

(7) 'Abweichend von Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 und Absatz 5
Satz 1 sind der Betrieb und die Nutzung von Einrichtungen 
sowie die Durchführung und der Besuch von Veranstaltun­
gen, wie zum Beispiel Autokinos, zulässig, wenn sich die Nut­
zerinnen, Nutzer, Besucherinnen und Besucher während der 
gesamten Zeit der Nutzung oder des Besuchs in geschlossenen 
Fahrzeugen befinden. 2Die Betreiberin oder der Betreiber der 
Einrichtung oder die Veranstalterin oder der Veranstalter hnt 
sicherzustellen, dass sich in jedem Fahrzeug nicht mehr als 
zwei Personen befinden; mehr als zwei Personen sind nur zu-





'Für außerschulische Einrichtungen, in denen Schülerinnen 
und Schüler im Sekundarbereich I ihre Schulpflicht nach § 69 
Abs. 3 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) erfüllen, 
gilt Satz 2 Nr. 2 entsprechend. 4Für Jugendwerkstätten und 
andere Einrichtungen, in denen schulpflichtige Jugendliche 
des Sekundarbereichs II ihre Schulpflicht nach § 69 Abs. 4 
NSchG erfüllen, gelten die Regelungen für das Berufsvorberei­
tungsjahr nach Satz 2 Nr. 4 entsprechend. 'Untersagt ist auch 
die Durchführung sonstiger schulischer Veranstaltungen ein­
schließlich Schulfahrten und ähnlicher Schulveranstaltungen 
sowie außerunterrichtlicher Veranstaltungen wie Sportveran­
staltungen, Theateraufführungen, Vortragsveranstaltungen, 
Projektwochen, Konzerte und vergleichbare Veranstaltungen. 
,;Schulfahrten im Sinne des Satzes 5 sind Schulveranstaltun­
gen, die mit Fahrtzielen außerhalb des Schulstandortes ver­
bunden sind, mit denen definierte Bildungs und Erziehungs­
ziele verfolgt werden; dazu zählen auch Schüleraustausch­
fahrten und Schullandheimaufenthalte sowie unterrichtsbe­
dingte Fahrten zu außerschulischen Lernorten. 

(2) 'Ausgenommen von Absatz 1 Sätze 1 und 5 ist die Not­
betreuung in kleinen Gruppen an Schulen für die Schuljahr­
gänge 1 bis 8 in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr. 2Über diesen 
Zeitraum hinaus kann eine zeitlich erweiterte Notbetreuung 
an Ganztagsschulen stattfinden. 'Die Notbetreuung ist auf das 
notwendige und epidemiologisch vertretbare Maß zu begren­
zen. 4Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen, bei 
denen mindestens eine Erziehungsberechtigte oder ein Erzie­
hungsberechtigter in betriebsnotwendiger Stellung in einem 
Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse tätig ist. 
5 Ausgenommen ist auch die Betreuung in besonderen Härte­
fällen wie etwa für Kinder, deren Betreuung aufgrund einer 
Entscheidung des Jugendamtes zur Sicherung des Kindes­
wohls erforderlich ist, sowie bei drohender Kündigung oder 
erheblichem Verdienstausfall für mindestens eine Erzie­
hungsberechtigte oder einen Erziehungsberechtigten. 

(3) Schulen im Sinne der Absätze 1 und 2 sind alle öffent­
lichen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, 
Schulen in freier Trägerschaft einschließlich der Internate, 
alle Schulen für andere als ärztliche Heilberufe und ähnliche 
Berufsausbildungsstätten, Tagesbildungsstätten und Landes­
bildungszentren sowie Jugendwerkstätten, wenn dort die Schul­
pflicht erfüllt werden kann. 

(4) 'Der Betrieb von Kindertageseinrichtungen und Kinder­
horten ist untersagt. 2 Ausgenommen ist die Betreuung von 
Gruppen, in denen sich ausschließlich Kinder befinden, de­
nen Hilfe nach dem Neunten Buch des Sozialgesetzbuchs ge­
währt wird. 'Ferner ist ausgenommen die Notbetreuung in 
kleinen Gruppen. 'Im Hinblick auf die Förderung von Kin­
dern, die zum kommenden Schuljahr schulpflichtig nach§ 64 
Abs. 1 Satz 1 NSchG werden, kann auch eine Förderung im 
Rahmen einer kleinen Vorschulgruppe ermöglicht werden. 
'Die Notbetreuung ist unter Berücksichtigung der vorhande­
nen Kapazitäten auf das notwendige und epidemiologisch ver­
tretbare Maß zu begrenzen. "Die höchstens zulässige Zahl der 
in einer kleinen Gruppe nach Satz 3 betreuten Kinder richtet 
sich nach der Altersstruktur in dieser Gruppe. 7Die höchstens 
zulässige Zahl der betreuten Kinder beträgt unter Berücksich­
tigung der räumlichen, personellen und organisatorischen 
Kapazitäten in einer kleinen Gruppe, 

1. in der überwiegend Kinder unter drei Jahren betreut wer­
den. acht Kinder,

2. in der überwiegend Kinder von der Vollendung des dritten
Lebensjahres bis zur Einschulung betreut werden, 13 Kin­
der und

3. in der überwiegend Kinder von der Einschulung bis zur
Vollendung des 14. Lebensjahres betreut werden, zehn
Kinder.

8Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen, 

1. bei denen mindestens eine Erziehungsberechtigte oder ein
Erziehungsberechtigter in betriebsnotwendiger Stellung in
einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse
tätig ist,

2. bei denen ein Unterstützungsbedarf, insbesondere ein
Sprachförderbedarf, besteht sowie

3. die zum kommenden Schuljahr schulpflichtig nach § 64
Abs. 1 Satz 1 NSchG werden.

9Absatz 2 Satz 5 gilt entsprechend. '"Für die Förderung von 
Kindern in kleinen Vorschulgruppen gilt Satz 7 Nr. 2 entspre­
chend. "Die Förderung von Kindern in kleinen Vorschulgrup­
pen ist von der Notbetreuung in kleinen Gruppen zeitlich oder 
räumlich zu trennen. 

§2

Allgemeine Verhaltensregeln 
im öffentlichen Raum 

(1) Physische Kontakte einer Person außerhalb der eigenen
Wohnung sind nur erlaubt, wenn dabei die in den Absätzen 2 
und 3 genannten Bedingungen eingehalten werden. 

(2) 'In der Öffentlichkeit einschließlich des Öffentlichen
Personenverkehrs hat jede Person soweit möglich einen Min­
destabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. 
2Dies gilt nicht gegenüber solchen Personen, die dem Haus­
stand der pflichtigen Person oder einem weiteren Hausstand 
angehören. 'Verhaltensweisen in der Öffentlichkeit, die das 
Abstandsgebot nach Satz 1 gefährden, sind untersagt. 1Dies 
gilt insbesondere für Gruppenbildungen, Picknick oder Gril­
len im Freien. 'Für die körperliche und sportliche Betätigung 
im Freien gilt abweichend von Satz 1 ein Mindestabstand von 
2 Metern. 

(3) 'Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist vorbehaltlich
des Satzes 2 jeder einzelnen Person gestattet. 'Zusammenkünfte 
und Ansammlungen im öffentlichen Raum sind auf höchstens 
zwei Personen beschränkt; hiervon ausgenommen sind Zu­
sammenkünfte einer Person mit Angehörigen sowie mit Per­
sonen, die dem eigenen oder einem weiteren Hausstand 
angehören. 'Ebenfalls ausgenommen sind Ansammlungen 
von Personen, die sich in einem Wartebereich des Öffent­
lichen Personenverkehrs unter Wahrung eines Mindestab­
standes von 1,5 Metern zu anderen Personen aufhalten. 
4Physische Kontakte und Ansammlungen von Personen an öf­
fentlichen Orten sind zulässig, wenn diese im Zusammen­
hang mit der Betreuung und Versorgung von hilfebedürftigen 
Personen stehen, die in sozialen Hilfs und Beratungseinrich­
tungen erbracht werden. 

(4) 'Für Versammlungen unter freiem Himmel kann die
nach dem Niedersächsischen Versammlungsgesetz zuständige 
Behörde im Benehmen mit der nach dem Infektionsschutzge­
setz zuständigen Behörde Ausnahmen von der Beschränkung 
nach Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 1 erteilen, wenn durch die Ver­
anstalterin oder den Veranstalter der Schutz vor Infektionen 
durch geeignete Maßnahmen sichergestellt wird. 2Die nach 
Satz 1 zuständige Behörde kann die Versammlung zum Zweck 
der Verhütung und Bekämpfung des Corona Virus SARS­
CoV-2 beschränken oder mit Auflagen versehen. 

§2 a

Krankenhäuser, Vorsorge-
und Rehabilitationseinrichtungen, Heime 

und unterstützende Wohnformen, 
Einrichtungen der Tagespflege 

(1) 'In Krankenhäusern, Vorsorgeeinrichtungen und Reha­
bilitationseinrichtungen sind 

1. der Besuch bei Patientinnen, Patienten und beim Personal
sowie

2. das Betreten zu anderen Zwecken als zur Heilung und Pflege

verboten. 'Ausgenommen von Satz 1 sind Besuche durch wer­
dende Väter, durch Väter von Neugeborenen, durch Eltern 
und Sorgeberechtigte von Kindern auf Kinderstationen und 
durch enge Angehörige von Palliativpatientinnen und Pallia­
tivpatienten. 3Wenn es medizinisch und ethisch-sozial ver



tretbar ist, sind die Besuche bei erwachsenen Patientinnen 
und Patienten zeitlich zu beschränken. 4Die Leitung hat zu­
dem für gerichtlich bestellte Betreuerinnen und Betreuer so­
wie Richterinnen und Richter in Betreuungsangelegenheiten, 
Verfahrenspflegerinnen und Verfahrenspfleger, Seelsorgerin
nen, Seelsorger, Geistliche und Urkundspersonen sowie für 
Personen, die für den Betrieb der Einrichtung notwendig sind, 
Ausnahmen von Satz 1 zuzulassen; die Zulassung ist mit Auf­
lagen zu verbinden, die die Gefahr einer Infektion vermindern. 

(2) 'In Heimen für ältere Menschen, pflegebedürftige Men­
schen oder Menschen mit Behinderungen nach § 2 Abs. 2 des 
Niedersächsischen Gesetzes über unterstützende Wohnfor­
men (NuWG] sowie in ambulant betreuten Wohngemein­
schaften gemäß§ 2 Abs. 3 NuWG, in Formen des betreuten 
Wohnens gemäß§ 2 Abs. 4 Nu WG und in ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften zum Zweck der Intensivpflege, die 
nicht in den Geltungsbereich des Niedersächsischen Gesetzes 
über unterstützende Wohnformen fallen, sind 

1. der Besuch bei Bewohnerinnen, Bewohnern und beim Per­
sonal sowie

2. das Betreten zu anderen Zwecken als zur Heilung und
Pflege

verboten. 2Abweichend von Satz 1 haben Zutritt zu den For­
men des betreuten Wohnens nach § 2 Abs. 4 NuWG die 
Dienstleisterinnen und Dienstleister, von denen aufgrund ei­
ner mit dem Mietverhältnis verbundenen vertraglichen Ver­
pflichtung Leistungen in Anspruch genommen werden, die 
über allgemeine Unterstützungsleistungen, insbesondere Not­
rufdienste, Informations- und Beratungsleistungen oder die 
Vermittlung von Leistungen der hauswirtschaftlichen Versor­
gung, Pflege- oder Betreuungsleistungen, hinausgehen. 'Aus­
nahmen von Satz 1 können von der Leitung der Einrichtung 
für nahestehende Personen von palliativmedizinisch versorg­
ten Bewohnerinnen und Bewohnern sowie von Bewohnerin­
nen und Bewohnern, bei denen der Sterbeprozess eingesetzt 
hat, sowie für Besuche im Rahmen der Sterbebegleitung 
durch ambulante Hospizdienste zugelassen werden. •satz 3 
gilt entsprechend für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
Handwerksbetrieben und Bestattungsunternehmen, wenn de­
ren Leistung unaufschiebbar ist. 'Die Leitung der Einrichtung 
hat zudem für gerichtlich bestellte Betreuerinnen und Betreuer 
sowie für Richterinnen und Richter in Betreuungsangelegen­
heiten, Verfahrenspflegerinnen und Verfahrenspfleger, Seel­
sorgerinnen, Seelsorger, Geistliche und Urkundspersonen 
Ausnahmen von Satz 1 zuzulassen; die Zulassung ist mit Auf­
lagen zu verbinden, die die Gefahr einer Infektion vermin­
dern. 0Bei ambulant betreuten Wohngemeinschaften zum 
Zweck der Intensivpflege, die nicht unter den Anwendungs­
bereich des Niedersächsischen Gesetzes über unterstützende 
Wohnformen fallen, entscheidet die zuständige Behörde über 
die Zulassung von Ausnahmen nach den Sätzen 3 bis 5. 'Die 
zuständige Behörde kann weitere Ausnahmen vom Verbot 
nach Satz 1 zulassen, wenn die Leitung der Einrichtung auf 
der Grundlage eines Hygienekonzepts nachweist, dass ein ge­
schützter Kontakt zwischen Bewohnerinnen und Bewohnern 
sowie Besucherinnen und Besuchern sichergestellt ist. "Aus­
nahmen können nur zum Zweck des Besuchs von Bewohne­
rinnen und Bewohnern zugelassen werden. 9Für ambulant be­
treute Wohngemeinschaften zum Zweck der Intensivpflege, 
die nicht unter den Anwendungsbereich des Niedersächsi­
schen Gesetzes über unterstützende Wohnformen fallen, gel­
ten die Sätze 7 und 8 mit der Maßgabe, dass die Vorlage des 
Hygienekonzeptes durch die Bewohnerinnen und Bewohner 
oder deren gesetzliche Vertreterinnen oder Vertreter oder 
durch von diesen Beauftragte zu erfolgen hat. '°In allen Fällen 
sind beim Betreten der jeweiligen Einrichtung die notwendi­
gen Hygienemaßnahmen zu beachten. 

(3) 'Der Betrieb von Einrichtungen der Tagespflege nach § 2
Abs. 7 Nu WG ist untersagt. 2Ausgenommen von Satz 1 ist die 
Notbetreuung in kleinen Gruppen. 'Die Notbetreuung ist auf 
das notwendige Maß zu begrenzen. 4Die Notbetreuung dient 
dazu, ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen oder Men­
schen mit Behinderungen aufzunehmen, deren Familienange-

hörige, die im Übrigen die Pflege wahrnehmen, in kritischen 
Infrastrukturen tätig sind. 'In kritischen Infrastrukturen sind 
Personen insbesondere der folgenden Berufsgruppen tätig: 

1. Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich
und pflegerischen Bereich,

2. Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regie­
rungsfunktionen,

3. Beschäftigte im Bereich der Polizei, der Rettungsdienste,
des Katastrophenschutzes und der Feuerwehr,

4. Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich des Justiz-
vollzugs, des Maßregelvollzugs und vergleichbarer Bereiche.

r,Ausgenommen von Satz 1 ist auch die Betreuung in besonde­
ren Härtefällen. 'Ferner dürfen im Einzelfall Nutzerinnen und 
Nutzer der Tagespflegeeinrichtungen in die Notbetreuung 
aufgenommen werden, 

1 . für die eine fehlende Betreuung in der Tagespflege auf
grund eines besonders hohen Pflege- oder Betreuungsauf
wandes eine gesundheitliche Schädigung zur Folge hätte 
oder 

2. die einer ärztlich verordneten Behandlungspflege bedür
fen, die nicht durch pflegende Angehörige oder den ambu­
lanten Pflegedienst sichergestellt werden kann.

§2 b

Neuaufnahme in Heime 
und unterstützende Wohnformen, 

Verlassen der Einrichtung 

(1) 'In Heimen für ältere Menschen, pflegebedürftige Men
schen oder Menschen mit Behinderungen nach§ 2 Abs. 2 Nu­
WG, in ambulant betreuten Wohngemeinschaften nach § 2 
Abs. 3 Nu WG und in Formen des betreuten Wohnens nach§ 2 
Abs. 4 NuWG, in ambulant betreuten Wohngemeinschaften 
zum Zweck der Intensivpflege, die nicht in den Geltungsbe
reich des Niedersächsischen Gesetzes über unterstützende 
Wohnformen fallen, sowie in Einrichtungen, die stationäre 
Leistungen zur medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation 
erbringen, ist die Aufnahme neuer Bewohnerinnen und Be­
wohner zulässig, wenn gewährleistet ist, dass diese für einen 
Zeitraum von 14 Tagen ab der Aufnahme in Quarantäne un­
tergebracht werden. 2In Heimen für Menschen mit Behinde­
rungen, in denen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Verordnung mindestens zehn Plätze nicht belegt waren, sind 
aus diesen nicht belegten Plätzen unverzüglich Isolations­
und Quarantänebereiche zu bilden. 'Die Isolations- und Qua­
rantänebereiche haben für die Dauer der Quarantäne auch für 
Personen zur Verfügung zu stehen, die in Leistungsangebote 
anderer Träger aufgenommen werden sollen, wenn diese Trä
ger nach Satz 2 nicht zur Schaffung eigener Isolations und 
Quarantänebereiche verpflichtet sind. 4Die Zahl der belegba­
ren Plätze in Isolations- und Quarantänebereichen ist der zu
ständigen Behörde nach deren Vorgaben regelmäßig zu mel­
den. 'Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von Satz 1 
zulassen, insbesondere für den Fall, dass unmittelbar vor der 
Aufnahme in die betreffende Einrichtung die erforderliche 
Quarantäne bereits in einem Krankenhaus oder einer anderen 
Einrichtung nach Satz 1 eingehalten wurde. 

(2) 'Die Betreiberinnen und Betreiber der Einrichtungen
nach Absatz 1 sollen die Bewohnerinnen und Bewohner an­
halten, die Einrichtung und das dazugehörige Außengelände 
nicht zu verlassen. 2Bei ambulant betreuten Wohngemein­
schaften zum Zweck der Intensivpflege, die nicht unter den 
Anwendungsbereich des Niedersächsischen Gesetzes über 
unterstützende Wohnformen fallen, ist die zuständige Behör­
de hierfür zuständig. 

§2 c

Religionsausübung, Beerdigungen 

(1) 'Zusammenkünfte in Kirchen, Friedhofskapellen oder ent­
sprechend genutzten Einrichtungen, Moscheen, Synagogen 
und die Zusammenkünfte anderer Glaubens- und Weltanschau-







10. Mitglieder des Europäischen Parlaments, des Deutschen
Bundestages und der Parlamente der Länder sowie Perso­
nen, die mit der Pflege diplomatischer oder konsulari­
scher Beziehungen betraut sind.

2In den Fällen des Satzes 1 Nrn. 4 bis 9 hat der Dienstherr oder 
die Leitung der sonstigen Einrichtung über die Erforderlich­
keit der Tätigkeitsaufnahme nach Abwägung der Ansteckungs­
gefahr und der Dringlichkeit der aufzunehmenden Tätigkeit 
zu entscheiden. "Eine schriftliche Bestätigung hierüber ist 
mitzuführen. 

(5) 'Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Personen, die zur
Unterstützung der Wirtschaft oder der Versorgung der Bevöl­
kerung aus dem Ausland zum Zweck einer mehrwöchigen Ar­
beilsaufnahme einreisen, wenn die betroffenen Personen keine 
Symptome einer Erkrankung an COVID-19 aufweisen und am 
Ort ihrer Unterbringung und ihrer Tätigkeit in den ersten 
14 Tagen nach ihrer Einreise einer Quarantänemaßnahme 
gleichwertige Maßnahmen der betrieblichen Hygiene und 
Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung getroffen werden. 2Der 
Arbeitgeber zeigt die Arbeitsaufnahme bei der zuständigen 
Behörde nach § 30 IfSG an und dokumentiert die ergriffenen 
Maßnahmen nach Satz 1. 'Für weitere Personen kann die 
nach§ 30 IfSG zuständige Behörde Befreiungen erteilen, wenn 
dies im Einzelfall unter Berücksichtigung der Ansteckungsge­
fahr zur Vermeidung besonderer Härten erforderlich ist. 

(6) 'Die Absätze l und 2 gellen nicht für Personen, die kei­
nen über eine Durchreise hinausgehenden Aufenthalt in Nie­
dersachsen beabsichtigen. 2Diese Personen haben das Gebiet 
Niedersachsens auf unmittelbarem Weg zu verlassen. 'Die 
hierfür erforderliche Durchreise durch Niedersachsen ist ge­
stattet. 

(7) Die Absätze 1 und 2 gelten ferner nicht für Angehörige
der Streitkräfte, die aus dem Einsatz und aus einsatzgleichen 
Verpflichtungen im Ausland zurückkehren. 

§6

Restaurationsbetriebe 

'Restaurationsbetriebe, insbesondere Restaurants, Gaststät­
ten, Biergärten im freien, Imbisse, Cafes, allein oder in Ver­
bindung mit anderen Einrichtungen, und Kantinen dürfen 
betrieben werden, wenn die Betreiberin oder der Betreiber der 
Einrichtung Maßnahmen zur Steuerung des Zutritts und zur 
Vermeidung von Warteschlangen sowie Hygienemaßnahmen 
getroffen hat, die geeignet sind, die Gefahr einer Infektion mit 
dem Corona-Virus SARS-CoV-2 zu vermindern; der Betrieb 
von Gaststätten in Gebäuden, bei denen der Schankwirt­
schaftsbetrieb den Speisewirtschaftsbetrieb deutlich über­
wiegt wie zum Beispiel Kneipen, Bars und ähnliche Betriebe, 
ist verboten. 2Ein Angebot in Buffetform ist nicht zulässig. 
'Die Betreiberin oder der Betreiber der Einrichtung nach Satz 1 
hat sicherzustellen, dass die Plätze für die Gäste so angeordnet 
sind, dass ein Abstand von mindestens 2 Metern zwischen 
den Tischen gewährleistet ist, und jeder Gast zu jedem ande­
ren Gast, soweit dieser nicht zum eigenen oder einem weite­
ren Hausstand gehört, jederzeit einen Abstand von mindes­
tens 1,5 Metern einhält; insgesamt dürfen nicht mehr als die 
Hälfte der zugelassenen Plätze für die Gäste gleichzeitig belegt 
werden. 4Die Betreiberin oder der Betreiber hat zudem sicher­
zustellen, dass die jeweils dienstleistende Person während der 
Arbeit eine Mund-Nasen-Bedeckung nach§ 9 Abs. 2 trägt und 
für den Gast die Möglichkeit der Handdesinfektion besteht. 
'Die Betreiberin oder der Betreiber hat den Namen und die 
Kontaktdaten jedes Gastes sowie den Zeitpunkt des Betretens 
und Verlassens der Einrichtung mit dessen Einverständnis zu 
dokumentieren und drei Wochen aufzubewahren, damit eine 
etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann; ein Gast 
darf nur bedient werden, wenn er mit der Dokumentation ein­
verstanden ist. 6Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind die 
Kontaktdaten zu löschen. 

(1 a) Mensen dürfen erst nach Zustimmung der örtlich zu­
ständigen Gesundheitsbehörde betrieben werden, wenn auf 
der Grundlage eines Hygienekonzepts der Betreiberin oder des 

Betreibers sichergestellt ist, dass die Gefahr einer Infektion 
mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 erheblich vermindert ist. 

(2) Betreiberinnen und Betreiber von Restaurationsbetrie­
ben, Mensen und Kantinen, die einen Außer-Haus-Verkauf 
anbieten, sind verpflichtet, einen Mindestabstand von 1,5 Me­
tern zwischen den Kundinnen und Kunden sicherzustellen. 

(3) Für gastronomische Lieferdienste gilt Absatz 2 entspre­
chend. 

(4) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 dürfen nicht öffentli­
che Betriebskantinen zur Versorgung ausschließlich der Be­
schäftigten betrieben werden, wenn die erforderlichen Vor­
kehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts, zur Ver­
meidung von Warteschlangen und zur Gewährleistung eines 
Mindestabstands von 1,5 Metern gewährleistet sind. 

§ 7

Körpernahe Dienstleistungen 

(1) 'Das Erbringen von Dienstleistungen, bei denen der Min­
destabstand von 1,5 Metern von Mensch zu Mensch nicht ein­
gehalten werden kann, ist nur erlaubt, wenn Hygienemaß­
nahmen getroffen werden. die geeignet sind, die Gefahr einer 
Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 zu vermindern. 
2Dies gilt insbesondere für Optikerinnen, Optiker, Hörgeräte­
akustikerinnen und Hörgeräteakustiker. 'Frisörinnen und Fri­
söre sowie Betreiberinnen und Betreiber eines Maniküre­
studios, Pedikürestudios, Kosmetikstudios oder einer Massage­
praxis dürfen ebenfalls Dienstleistungen unter Beachtung von 
Hygieneregeln selbst erbringen oder erbringen lassen, wenn 
ein Abstand zwischen den Kundinnen und Kunden von min­
destens 1,5 Metern gewährleistet ist, wenn die dienstleistende 
Person bei der Arbeit eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt und 
nach jeder Kundin und jedem Kunden eine Händedesinfektion 
durchführt. 'Jede Frisörin, jeder Frisör und jede Betreiberin 
und jeder Betreiber eines Betriebs im Sinne des Salzes 3 hat 
den Namen und die Kontaktdaten der Kundin oder des Kun­
den sowie den Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des Ge
schäftes mit deren oder dessen Einverständnis zu dokumen­
tieren und drei Wochen aufzubewahren, damit eine etwaige 
Infektionskette nachvollzogen werden kann; eine Kundin oder 
ein Kunde darf nur bedient werden, wenn sie oder er mit der 
Dokumentation einverstanden ist. 'Nach Ende der Aufbewah­
rungsfrist sind die Kontaktdaten zu löschen. 

(2) 'Alle nicht dringend notwendigen Dienstleistungen, bei
denen der Mindestabstand von 1,5 Metern von Mensch zu 
Mensch nicht eingehalten werden kann, sind untersagt. 2Dies 
gilt insbesondere für Tattoo-Studios. 

(3) 'Fahrschulen, Fahrlehrerausbildungsstätten, Flugschu­
len und anerkannte Aus- und Weiterbildungsstätten nach dem 
Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz sowie Aus- und Wei­
terbildungsbildungsstätten für Triebfahrzeugführer und ande­
res Personal im Bereich der Eisen- und Straßenbahnen dürfen 
besucht werden, wenn sichergestellt ist, dass jede Person beim 
Betreten und Verlassen der Einrichtung sowie beim Aufenthalt 
in der Einrichtung einen Abstand von mindestens 1,5 Metern 
zu jeder anderen Person, die nicht zum eigenen Hausstand ge­
hört, einhält. 2Die Betreiberin oder der Betreiber einer Einrich­
tung nach Satz 1 ist darüber hinaus verpflichtet, Hygiene­
maßnahmen zu treffen, die geeignet sind, die Gefahr einer In­
fektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 zu vermindern, 
die Namen, Vornamen und Kontaktdaten der am Unterricht 
oder an der Vorbereitung und Durchführung der Prüfung teil­
nehmenden Personen mit deren Einverständnis zu dokumen­
tieren sowie Möglichkeiten der Desinfektion zu gewährleis­
ten. 'Eine Person darf am Unterricht oder einer Prüfung nur 
teilnehmen, wenn sie mit der Dokumentation nach Satz 2 ein­
verstanden ist. 4Die Dokumentation nach Salz 2 ist drei Wo­
chen lang nach Abschluss des Bildungsangebotes oder der 
Prüfung aufzubewahren sowie der zuständigen Behörde auf 
Verlangen vorzulegen. 'Eine Unterschreitung des Abstands 
von 1,5 Metern zwischen Personen ist zulässig, soweit dies für 
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die Durchführung des praktischen Unterrichts zwischen einer 
unterrichteten Person und einem Mitglied des Lehrpersonals 
oder im Fall einer praktischen Prüfung zwischen einem Prüf­
ling, einem Mitglied des Lehrpersonals und dem Prüfungsper­
sonal erforderlich ist. "Während des Unterrichts in einem 
Fahrzeug haben die Personen nach Satz 5 eine Mund-Nasen­
Bedeckung zu tragen; § 9 ist entsprechend anzuwenden. 
'Nach jedem praktischen Unterricht und jeder praktischen 
Prüfung sind geeignete Hygienemaßnahmen durchzuführen. 

§7 a

Inseln 

Personen dürfen nur dann eine niedersächsische Insel besu­
chen, wenn sie dort ihren ersten Wohnsitz haben oder über 
eine Zweitwohnung oder ein Dauermietverhältnis auf einem 
Campingplatz verfügen. 'Entsprechendes gilt für 

1. Personen, die aufgrund eines Dienst- oder Arbeitsverhält­
nisses, eines Werkvertrages oder eines Dienst- oder Ar­
beitsauftrages zum Zweck der Arbeitsaufnahme die Insel
betreten,

2. Personen, die die medizinische, zahnmedizinische, notfall­
medizinische, geburtshelfende und pflegerische Versorgung,
einschließlich der Angehörigenpflege, die veterinärmedi­
zinische Versorgung oder die Versorgung der Inselbewoh­
nerinnen und Inselbewohner mil Gütern des täglichen
Bedarfs sicherstellen,

3. die Ehegattin, der Ehegatte, die Lebenspartnerin oder der
Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes
einer Bewohnerin oder eines Bewohners mit erstem Wohn­
sitz auf der Insel,

4. Verwandte ersten Grades einer Bewohnerin oder eines Be­
wohners mit erstem Wohnsitz auf der Insel,

5. von der Kommune akkreditierte Journalistinnen und Jour­
nalisten,

6. Personen, denen das Betreten der Insel und der dortige
Aufenthalt nach den Regelungen der Kommune gestattet ist,

7. Personen, die fr einen Aufenthalt von mindestens einer
Woche zu touristischen Zwecken eine Ferienwohnung,
ein Ferienhaus oder einen Campingplatz gemietet haben,
sowie deren Mitreisende ihres und eines weiteren Haus­
standes.

"Die zuständigen Behörden können weitere Ausnahmen zu­
lassen. 

§8

Schutzmaßnahmen 

(1) 'Die Betreiberinnen und Betreiber von Verkaufsstellen,
Geschäften sowie Dienstleistungseinrichtungen im Sinne des 
§ 3 Nr. 7 sind verpflichtet, einen Abstand von mindestens
1,5 Metern zwischen den Kundinnen und Kunden sicherzu­
stellen. 2Sie haben sicherzustellen, dass sich nur so viele Kun­
dinnen und Kunden in den Verkaufsräumen befinden, dass
durchschnittlich 10 Quadratmeter Verkaufsfläche je anwesen­
de Person gewährleistet sind. 'Die Berechnung der Verkaufs­
fläche richtet sich nach der Baunutzungsverordnung. 4Die
Betreiberinnen und Betreiber haben Vorkehrungen zu treffen,
die den Zutritt zu den Verkaufsflächen steuern, Warteschlangen
vermeiden und Anforderungen der Hygiene gewäl1rleisten.

(2) 'In Einkaufscentern und Outletcentern haben deren Be­
treiberinnen und Betreiber Vorkehrungen zu treffen, um zur 
Einhaltung der Vorgaben des Absatzes 1 Satz 2 den Zutritt an 
den Haupteingängen zu steuern. 2Sie haben ferner Vorkeh­
rungen zu treffen, dass es auf den Verkehrsflächen nicht zu 
Ansammlungen kommt, bei denen der Mindestabstand von 
1,5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten wird. 1In
Einkaufscentern dürfen keine Getränke und Speisen zum Ver­
zehr vor Ort angeboten werden. 4Die Verpflichtungen der Be­
treiberinnen und Betreiber der Verkaufsstellen nach Absatz 1 
bleiben unberührt. 

§9

Mund-Nasen-Bedeckung 

(1) 'Besucherinnen, Besucher, Kundinnen und Kunden von 
Verkaufsstellen, Geschäften und Dienstleistungseinrichtungen 
im Sinne des § 3 Nr. 7, ausgenommen Banken, Sparkassen 
und Geldautomaten, und den nachfolgend genannten Einrich­
tungen des Personenverkehrs sowie Personen, die als Flug­
oder Fahrgast ein Verkehrsmittel des Personenverkehrs und 
die hierzu gehörenden Einrichtungen nutzen, sind verpl1ich­
tet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 2Private Perso­
nenkraftwagen sowie private und gewerbliche Lastkraftwagen 
sind keine Verkehrsmittel des Personenverkehrs im Sinne des 
Satzes 1. 

(2) Eine Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne des Absatzes 1
ist insbesondere jede textile Barriere, die aufgrund ihrer Be­
schaffenheit geeignet ist, eine Ausbreitung von übertragungs­
fähigen Tröpfchenpartikeln durch Husten, Niesen und Aus­
sprache zu verringern, unabhängig von einer Kennzeichnung 
oder zertifizierten Schutzkategorie; geeignet sind auch Schals, 
Tücher, Buffs, aus Baumwolle oder anderem geeignetem 
Material selbst hergestellte Masken oder Ähnliches. 

(3) Personen, für die aufgrund einer Behinderung oder von
Vorerkrankungen, zum Beispiel schwere Herz- oder Lungen­
erkrankungen, wegen des höheren Alemwiderstands das Tra­
gen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht zumutbar ist, sind 
von der Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 ausgenommen. 

(4) Von der Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 sind Kinder
bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres ausgenommen. 

§ 10

Regelungen zur Berufsausübung 

(1) 'Zu beruflichen Zwecken sind Zusammenkünfte von

mehreren Personen zulässig. 'Soweit möglich, ist ein Mindest­
abstand von 1,5 Metern zwischen den Personen einzuhalten. 

(2) Absatz 1 gilt auch für die Tätigkeit von Erntehelferinnen
und Erntehelfern, Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeitern 
sowie Werksarbeitskräften, soweit nicht bundesrechtlich etwas 
anderes geregelt ist. 

(3) 'Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe, die Per­
sonen beschäftigen, die in Sammelunterkünften oder in be­
triebseigenen oder angemieteten Unterkünften untergebracht 
sind, haben sicherzustellen, dass die beschäftigten Personen 
auf die aktuellen Hygieneregeln hingewiesen werden und sie 
diese verstanden haben. 2Die Unternehmen und landwirt­
schaftlichen Betriebe haben die Einhaltung der Hygieneregeln 
regelmäßig zu überprüfen und zu dokumentieren. 'Die von 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung herausge­
gebenen Infografiken mit den wichtigsten Hygienehinweisen 
sollen in allen Unterkünften gut sichtbar und für alle Bewoh­
nerinnen und Bewohner zugänglich ausgehängt werden. 'Eine 
Unterbringung in den in Satz 1 genannten Unterkünften soll 
möglichst nur in Einzelzimmern erfolgen. 'Küche und Bad 
sind so zu nutzen, dass eine ausreichende Distanz zwischen 
den Bewohnerinnen und Bewohnern gewährleistet ist. 

§ 10 a

Werkstätten für behinderte Menschen, 
Tagesförderstätten für behinderte Menschen 

sowie vergleichbare Angebote der Eingliederungshilfe 

(1) Werkstätten für behinderte Menschen, Tagesförderstät­
ten für behinderte Menschen sowie vergleichbare Angebote 
der Eingliederungshilfe dürfen von denjenigen dort beschäf­
tigten und betreuten Menschen mit Behinderung nicht betre­
ten werden, 

1. die sich in einer betreuten Unterkunft [zum Beispiel be­
sondere Wohnform, Wohnheim) befinden,

2. die bei Erziehungsberechtigen oder ihren Eltern wohnen
und deren Betreuung sichergestellt ist oder
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